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ermutigt werden. Offene Treffs können unter Beglei
tung der verantwortlichen Fachkraft auch von Teil
nehmenden gestaltet werden. 

4.2.4 Anbietern von offenen Treffs können die hierfür er
forderlichen Auslagen auf Antrag erstattet werden. 
Ein Offener Treff ist förderfähig, wenn er von min
destens drei Familien besucht wird. 

4.3 · Spezielle Familienb~ldungsangebote 

4.3.1 In besonderen Lebenssituationen befinden sich unter 
anderen Einelternfamilien, Familien in früher Eltern
schaft, Mehrlingsfamilien, Pflege- oder Adoptivfami
lien, getrenntlebende Familien, Familien mit gleich
geschlechtlichen Eltern, Familien mit Gewalt- oder 
Krankheitserfahrung sowie bei Behinderung oder 
Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds. Die Fa
milienbildungsangebote sollen inhaltlich und örtlich 
auf die Bedarfe der Familien ausgerichtet werden und 
können in Einzelfällen auch flankierende Hausbesu
che umfassen. Sie stehen jedem Elternteil offen. Eine 
Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich. 

4.3.2 Anbietern von Veranstaltungen für Familien in 
besonderen Lebenssituationen können die hierfür er
forderlichen Ausgaben auf Antrag erstattet werden. 
Nebenkosten, wie zum Beispiel Fahrtkosten, werden 
nicht erstattet. Eine Veranstaltung ist förderfiihig, 
wenn sie von mindestens drei Familien besucht wird. 

4.4 Familienbildungsfreizeiten qder Familienbildungs
wochenenden sind Angebote für Familien in beson
deren Lebenssituationen gemäß Nummer 4.3.l. Eine 
Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich. Ein Teil
nahmebeitrag kann erhoben werden. Familienbil
dungsfreizeiten sollen in der Regel sechs Übernach
tungen nicht unterschreiten und mindestens 15 Bil
dungseinheiten umfassen. Familienbildungsfreizeiten 
und Familienbildungswochenenden sollen für min
destens sechs Familien angeboten werden. Im Übri
gen gilt Nummer 4.3.2 entsprechend. 

4.5 Die Stadt- und Landkreise und Städte mit eigenem 
Jugendamt dürfen für im jeweils aktuellen Abrech
nungszeitraum durchgeführte Werbemaßnahmen bis 
zu drei Prozent der ihnen zugunsten des Programms 
STÄRKE zugewiesenen Mittel verwenden. 

5 Art, Umfang, Form und Höhe der Zuwendungen 

5.1 Die Zuwendungen werden als Projektförderung in 
Form von Zuschüssen im Wege der Festbetragsfinan
zierung, bei Offenen Treffs im Wege der Anteils
finanzierung gewährt. 

Die dem KVJS zur Bewilligung an die Stadt- und 
Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt zur 
Verfügung gestellten Zuwendungsmittel sind für alle 
Förderzwecke des Programms STÄRKE bestimmt. 
Die Mittel werden auf der Grundlage der von den 
Stadt- und Landkreisen und Städten mit eigenem Ju
gendamt für das jeweilige Haushaltsjahr vorgelegten 
Bedarfsanmeldungen für die Umsetzung des Pro
gramms STÄRKE verteilt. 

5.2 Über die Kostenerstattung bei Offenen Treffs ent
scheiden die Stadt- und Landkreise und Städte mit 

eigenem Jugendamt. Sie dürfen hierfür bis zu 
40 Prozent der ihnen zur Umsetzung des Programms 
STÄRKE zugewiesenen Mittel verwenden. Die örtli
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheiden 
im Benehmen mit den Kooperationspartnern, ob und 
gegebenenfalls in welcher Höhe eine Erstattung not
wendiger Ausgaben für Offene Treffs gewährt wird. 

Anbieter Offener Treffs können eine anteilige Erstat
tung notwendiger Sachausgaben (darunter auch Ho
norarkosten) in Höhe von maximal 80 Prozent der 
nachgewiesenen Sachausgaben, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Offenen Treff stehen, erhal
ten. 

5.3 Für die Durchführung von Familienbildungsveran
staltungen für Familien in besonderen Lebenssituati
onen kann Familienbildungsträgern eine Erstattung 
notwendiger Ausgaben in Höhe von bis zu 500 Euro 
pro teilnehmendem Elternteil ausbezahlt werden. Die 
Erstattungen werden vom örtlichen Träger der öffent
lichen Jugendhilfe im Benehmen mit den Koopera
tionspartnern festgelegt. 

Wird ein Familienbildungsangebot für Familien in 
besonderen Lebenssituationen ohne hinreichenden 
Grund (zum Beispiel Umzug oder Krankheit) vor der 
Hälfte der vorgesehenen Dauer abgebrochen, redu
ziert sich der Höchstbetrag um die Hälfte. 

5.4 Für die Durchführung von Familienbildungsfrei
zeiten kann Familienbildungsträgern eine Erstattung 
notwendiger Ausgaben in Höhe von bis zu 1000 Euro 
pro Familie, ausbezahlt werden. Familienbildungsträ
ger können einen Teilnahmebeitrag der Familie ver
langen, der die nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
buch vorgesehenen Beträge für Nahrungsmittel nicht 
überschreiten darf. In Härtefällen sollen Ausnahmen 
möglich sein. Für die Unterbringung von kinderrei
chen Familien, Dozierenden sowie Betreuenden kann 
der Familienbildungsträger eine zusätzliche Erstat-. 
tung notwendiger Ausgaben in Höhe von bis zu je
weils 150 Euro ab dem dritten Kind und bis zu 300 
Euro je dozierende und,je betreuende Person erhalten. 

6 Sonstige Zuwendungs~estimmungen 

Einrichtungen, die im Rahmen der Weiterentwick
lung einer Kindertageseinrichtung zu einem Kinder
und Familienzentrum aus Landesmitteln gefördert 
werden, erhalten keine Zuwendungen aus dem Pro
gramm STÄRKE nach dieser Verwaltungsvorschrift. 

7 Verfahren 

7 .1 Bewilligung und Auszahlung 

7.1.1 Das Sozialministerium stellt dem KVJS die Zu
wendungsmittel für das Programm STÄRKE jährlich 
nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplans auf Ab
ruf zur Verfügung. Auf einen Antrag und die Vorlage 
eines Kosten- und Finanzierungsplans wird verzich
tet. 

7.1.2 Die Stadt- und Landkreise und Städte mit eigenem 
Jugendamt übermitteln dem KVJS bis 31. Januar 
eines Jahres ihre Bedarfsanmeldungen zur Umset-
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zung des Programms STÄRKE und teilen dem KVJS 
Änderungen gegenüber der Bedarfsanmeldung spä
testens bis 1. Juli eines Jahres mit. 

7.1.3 Der KVJS ist Bewilligungsbehörde für die Weiter
gabe der Mittel an die Stadt- und Landkreise und 
Städte mit eigenem Jugendamt und erteilt die Zuwen
dungsbescheide auf der Grundlage von deren Be
darfsanmeldungen. Auf Anträge und die Vorlage von 
Kosten- und Finanzierungsplänen wird verzichtet. 
Die Zuwendungen an die Stadt- und Landkreise und 
Städte mit eigenem Jugendamt werden vorbehaltlich 
der Bestandskraft der Zuwendungsbescheide unver
züglich ausbezahlt. 

7.2 Örtliches Förderve,fahren 

7.2.1 Die Anbieter unterrichten den örtlichen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe jeweils zum Jahresanfang über 
ihre Familienbildungsangebote im laufenden Jahr, die 
aus dem Programm STÄRKE mitfinanziert werden 
sollen, jeweils verbunden mit einer schlüssigen Be
rechnung der vorgesehenen Erstattungsleistungen 
nach Nummer 5. 

7.2.2 Sofern nach Auffassung des örtlichen Trägers der öf
fentlichen Jugendhilfe einzelne Angebote nicht den 
Vorgaben dieser Verwaltungsvorschrift entsprechen 
oder der vorgesehenen Erstattung nicht zugestimmt 
werden kann, teilt der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe dies den Anbietern unverzüglich mit. 

7.2.3 Übersteigt die Zahl und Höhe der förderfähigen An
träge die zur Verfügung stehenden Mittel, sind Ange
bote, für Familien, für die es bisher keine bedarfsge
rechten Angebote gibt, bevorzugt zu berücksichtigen. 
Auf die Trägervielfalt ist zu achten. 

7.2.4 Die Anmeldungen für Familienbildungsangebote für 
Familien in besonderen Lebenssituationen oder an 

· einer Familienbildungsfreizeit verbleiben beim Fa-

milienbHdungsträger und werden nicht ohne Einver
ständnis der Eltern an den örtlichen Träger der öffent
lichen Jugendhilfe weitergeleitet. Ein Anspruch auf 
Kostenerstattung oder eine kostenlose Teilnahme an 
den Angeboten besteht nicht. Falls keine Kosten
erstattung erfolgt, benachrichtigt der Familienbil
dungsträger die Eltern rechtzeitig vor Beginn der Ver
anstaltung. 

7.3 Abrechnung und Rückzahlungen 

Nicht verausgabte Zuwendungen sind vom KVJS 
spätestens bis 30. Dezember wieder dem Landeshaus
halt zuzuführen. 

7.4 Verwendungsnachweis 

7.4.l Die Stadt- und Landkreise und Städte mit eigenem 
Jugendamt fassen die gewährten Leistungen und Aus
gaben für eigene Werbemaßnahmen in einer Über
sicht (Verwendungsnachweis) zusammen und über
senden sie mit den Anlagen bis zum 1. März des der 
Bewilligung folgenden Jahres dem KVJS. 

7.4.2 Der KVJS hat dem Sozialministerium jeweils bis 
zum 1. Juni einen Gesamtverwendungsnachweis vor
zulegen. In dem Gesamtverwendungsnachweis sind 
die den einzelnen Zuwendungsempfängern im Bewil
ligungszeitraum gewährten Zl)wendungen und von 
diesen geleisteten Ausgaben, die nicht benötigten und 
zurückgezahlten Mittel sowie die bei ihnen verbliebe
nen Restmittel sowie die Kennzahlen zur Program-
mumsetzung darzustellen. · 

8 Inkrafttreten 
Diese· Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2019 in Kraft und am 31. Dezember 2023 
außer Kraft. 
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